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(Fünftes Rentenversicherungs-Änderungsgesetz — 5. RVÄndG) 

A. Problem 

Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für Schwerbehinderte. 

B. Lösung 

Die flexible Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wind für Schwerbehinderte sowie für berufsunfähige 
und erwerbsunfähige Versicherte zum 1. Januar 1979 auf das 
vollendete 61. Lebensjahr und zum 1. Januar 1980 auf das 
vollendete 60. Lebensjahr herabgesetzt.  

Hinsichtlich der Nebenverdienstgrenzen sind bis zum vollen-
deten 62. Lebensjahr dieselben Regelungen vorgesehen, die 
für Frauen und Arbeitslose gelten, die das vorgezogene Alters-
ruhegeld von der Vollendung des 60. Lebensjahres an in An-
spruch nehmen, d. h. aus zeitlich nicht begrenzten Beschäfti-
gungen können bis zu 425 DM monatlich hinzuverdient wer-
den. 

C. Alternativen 

keine 
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D. Kosten  
Durch die vorgesehene Herabsetzung der flexiblen Alters-
grenze für Schwerbehinderte werden in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten folgende Mehraufwen-
dungen entstehen: 

	

Jahr 	Mehraufwendungen in Millionen DM 

	

1979 	 130 

	

1980 	 300 

	

1981 	 360 

	

1982 	 410 

Die Mehraufwendungen in der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung sind unbedeutend und wegen der besonderen Ver-
hältnisse nicht quantifizierbar; sie sind jedenfalls durch die 
bestehenden Haushaltsansätze gedeckt. 

Die Mehraufwendungen in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und Angestellten werden bis zum Jahr 1981 vom Bund 
getragen. Dies wird dadurch erreicht, daß die Erstattungen der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten an die 
Bundesknappschaft zu den Aufwendungen für die knappschaft-
liche Krankenversicherung der Rentner entsprechend den 
Mehraufwendungen herabgesetzt werden. Dies bewirkt eine 
Erhöhung des Bundeszuschusses an die knappschaftliche Ren-
tenversicherung in gleicher Höhe. 

Die Minderausgaben wegen Einsparungen beim Arbeitslosen-
geld und bei der Arbeitslosenhilfe werden auf 45 Millionen 
DM im Jahr 1979, 95 Millionen DM im Jahr 1980, 115 Millio-
nen im Jahr 1981 und 130 Millionen DM im Jahr 1982 ge-
schätzt. 

Außer den vorstehend dargestellten Auswirkungen auf die 
Haushalte der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, 
der Bundesanstalt für Arbeit und des Bundes werden sich auch 
Auswirkungen im steuerlichen Bereich ergeben, die aber we-
gen der Vielzahl der das Steueraufkommen beeinflussenden 
Komponenten nicht mit ausreichender Sicherheit abgeschätzt 
werden können und für die öffentlichen Haushalte im Ergeb-
nis nur geringfügig sein dürften. Auswirkungen auf das allge-
meine Preisniveau werden sich nicht ergeben. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze 
in der gesetzlichen Rentenversicherung für Schwerbehinderte 
(Fünftes Rentenversicherungs-Änderungsgesetz — 5. RVÄndG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Änderung der Reichsversicherungsordnung, des 
Angestelltenversicherungsgesetzes und des 

Reichsknappschaftsgesetzes 

Artikel 1 

§ 1248 der Reichsversicherungsordnung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil ' III, Gliederungsnum-
mer 820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
die zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 1978 (BGBl. I 
S. 1089) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Absatz 1 werden die Zahl „62." durch die Zahl 
„60.", das Wort „Schwerbeschädigter" durch das 
Wort „Schwerbehinderter" und das Wort 
„Schwerbeschädigtengesetzes" durch das Wort 
„Schwerbehindertengesetzes" ersetzt. 

2. In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Für Bezieher eines Altersruhegeldes nach Ab-
satz 1 gelten bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das 62. Lebensjahr vollendet wird, abweichend 
von Satz 1 die Vorschriften über den Hinzuver-
dienst für Bezieher eines Altersruhegeldes nach 
Absatz 2 oder 3." 

Artikel 2 

§ 25 des Angestelltenversicherungsgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 1978 (BGBl. I 
S. 1089) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Absatz 1 werden die Zahl „62." durch die Zahl 
„60.", das Wort „Schwerbeschädigter" durch das 
Wort „Schwerbehinderter" und das Wort 
„Schwerbeschädigtengesetzes" durch das Wort 
„Schwerbehindertengesetzes" ersetzt. 

2. In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Für Bezieher eines Altersruhegeldes nach Ab-
satz 1 gelten bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das 62. Lebensjahr vollendet wird, abweichend 
von Satz 1 die Vorschriften über den Hinzuver-
dienst für Bezieher eines Altersruhegeldes nach 
Absatz 2 oder 3." 

Artikel 3 

§ 48 des Reichsknappschaftsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 822-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 1978 (BGBl. I 
S. 1089) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In Absatz 1 Nr. 1 werden die Zahl „62." durch 
die Zahl „60.", das Wort „Schwerbeschädigter" 
durch das Wort „Schwerbehinderter" und das 
Wort „Schwerbeschädigtengesetzes" durch das 
Wort „Schwerbehindertengesetzes" ersetzt. 

2. In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Für Bezieher eines Knappschaftsruhegeldes nach 
Absatz 1 Nr. 1 gelten bis zum Ablauf des Monats, 
in dem das 62. Lebensjahr vollendet wird, ab-
weichend von Satz 1 die Vorschriften über den 
Hinzuverdienst für Bezieher eines Knappschafts-
ruhegeldes nach Absatz 2 oder 3." 

ZWEITER ABSCHNITT 

Änderung 
der Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze 

Artikel 4 

Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 8232-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1089) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

,(4) § 1248 Abs. 1 der Reichsversicherungsord-
nung in der am 31. Dezember 1978 geltenden Fas-
sung gilt vom 31. Dezember 1978 bis 30. Dezem- 
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ber 1979 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Zahl „60." die Zahl „61." tritt.' 

2. Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt: 

,§ 30 a  

§ 1314 Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung 
in der am 1. Januar 1979 geltenden Fassung gilt 
vom 1. Januar 1979 bis zum 31. Dezember 1981 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Zahl „25" 
im Jahr 1979 die Zahl „18", im Jahr 1980 die Zahl 
„10" und im Jahr 1981 die Zahl „9" tritt.' 

Artikel 5 

Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 821-2, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 
1978 (BGBl. I S. 1089) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 7 a wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 
angefügt: 

,(3) § 25 Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes in der am 31. Dezember 1978 geltenden 
Fassung gilt vom 31. Dezember 1978 bis 30. De-
zember 1979 mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
der Zahl „60." die Zahl „61." tritt.' 

2. Nach § 29 wird folgender § 29 a eingefügt: 

,§ 29 a  

§ 93 Abs. 4 des Angestelltenversicherungsge-
setzes in der am 1. Januar 1979 geltenden Fas-
sung gilt vom 1. Januar 1979 bis 31. Dezember 
1981 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Zahl 
„25" im Jahr 1979 die Zahl „18", im Jahr 1980 die 
Zahl „10" und im Jahr 1981 die Zahl „9" tritt.' 

Artikel 6 

Artikel 2 des Knapp schaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 822-8, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1089) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 an-
gefügt: 

,(5) § 48 Abs. 1 des Reichsknappschaftsgeset-
zes in der am 31. Dezember 1978 geltenden Fas-
sung gilt vom 31. Dezember 1978 bis 30. Dezem-
ber 1979 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
Zahl „60." die Zahl „61." tritt.' 

2. Nach § 20 d wird folgender § 20 e eingefügt: 

,§ 20 e 

§ 104 Abs. 4 des Reichsknappschaftsgesetzes in 
der am 1. Januar 1979 geltenden Fassung gilt 
vom 1. Januar 1979 bis 31. Dezember 1981 mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle der Zahl „25" im Jahr 
1979 die Zahl „18", im Jahr 1980 die Zahl „10" 
und im Jahr 1981 die Zahl „9" tritt.' 

DRITTER ABSCHNITT 

Schlußvorschriften 

Artikel 7 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 8 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 1978 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Mit der Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für 
Schwerbehinderte soll ein Anliegen verwirklicht 
werden, das von der Bundesregierung seit langem 
verfolgt wird. 

Schon bei Einführung der flexiblen Altersgrenze im 
Jahre 1972 hat die Bundesregierung zum Ausdruck 
gebracht, daß sie die im Rentenreformgesetz getrof-
fenen Regelungen als einen ersten, allerdings wich-
tigen Schritt ansieht, und sie hat niemals einen 
Zweifel darüber aufkommen lassen, daß sie eine 
Weiterentwicklung der flexiblen Altersgrenze grund-
sätzlich für sozialpolitisch wünschenswert hält. 
Gleichzeitig hat sie allerdings betont, daß jede dies-
bezüglich Maßnahme sowohl mit der Finanzlage der 
gesetzlichen Rentenversicherung als auch mit der 
Arbeitsmarktsituation in Einklang stehen muß. Die 
jetzt vorgesehenen Maßnahmen werden beiden Er-
fordernissen gerecht. 

Für die Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze 
sind für die Bundesregierung in erster Linie sozial-
politische Erwägungen maßgebend. Den in ihrer 
Erwerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigten älte-
ren Versicherten, die ihrer täglichen Arbeit vielfach 
nur mit Mühe und Anstrengung nachgehen können, 
soll ein früheres Ausscheiden aus dem Erwerbsle-
ben ermöglicht werden. Mit dieser Maßnahme setzt 
die Bundesregierung ihre Bemühungen, die Situa-
tion der Schwerbehinderten in der Rentenversiche-
rung zu verbessern, fort. Bereits durch die grund-
legende Weiterentwicklung des Schwerbeschädig-
tenrechts zum Schwerbehindertenrecht im Jahre 
1974 wurde der Personenkreis, der zur Inanspruch-
nahme des flexiblen Altersruhegeldes mit Vollen-
dung des 62. Lebensjahres berechtigt ist, auf alle 
Schwerbehinderten ausgedehnt und damit erheblich 
erweitert 

Darüber hinaus erwartet die Bundesregierung von 
der Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für 
Schwerbehinderte auch eine günstige Beeinflussung 
der Beschäftigungssituation. Sie geht davon aus, daß 
die frei werdenden Arbeitsplätze zu einem erheb-
lichen Teil von jüngeren Arbeitslosen, insbesondere 
arbeitslosen Schwerbehinderten wieder besetzt wer-
den. Dies wird zu einer Verringerung der Ausgaben 
bei der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitslosen-
geld und Arbeitslosenhilfe führen. 

Im einzelnen schlägt die Bundesregierung vor, die 
flexible Altersgrenze für Schwerbehinderte und für 
berufsunfähige und erwerbsunfähige Versicherte, 
die heute bei 62 Jahren liegt, zum 1. Januar 1979 
auf das vollendete 61. Lebensjahr und zum 1. Januar 
1980 auf das vollendete 60. Lebensjahr herabzuset-
zen. Hinsicht der Nebenverdienstgrenzen sind bis 
zum vollendeten 62. Lebensjahr dieselben Regelun-
gen vorgesehen, die für Frauen und Arbeitslose 

gelten, die das vorgezogene Altersruhegeld von 
der Vollendung des 60. Lebensjahres an in Anspruch 
nehmen, d. h. aus zeitlich nicht begrenzten Be-
schäftigungsverhältnissen können bis zu 425 DM 
monatlich hinzuverdient werden. 

Die Mehraufwendungen, die durch die Herabset-
zung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehin-
derte verursacht werden, werden bis zum Jahre 1981 
vom Bund getragen. 

B. Besonderer Teil 

Zum Ersten Abschnitt 

Zu Artikel 1 bis 3 

Die jeweils in Nummer 1 vorgesehene Änderung 
der Zahl 62. in 60. bewirkt in Verbindung mit der 
Übergangsvorschrift (Zweiter Abschnitt, Artikel 4 
Nr. 1, Artikel 5 Nr. 1, Artikel 6 Nr. 1) , daß für 
Schwerbehinderte sowie für berufs- oder erwerbs-
unfähige Versicherte die flexible Altersgrenze ab 
1979 auf das vollendete 61. Lebensjahr und ab 1980 
auf das vollendete 60. Lebensjahr herabgesetzt wird. 
Die weiteren Änderungen sind redaktioneller Art. 

Durch die jeweils in Nummer 2 vorgenommene Er-
gänzung der Vorschriften über den zulässigen Hin-
zuverdienst werden die Bezieher eines flexiblen Al-
tersruhegeldes für Zeiten bis zur Vollendung des 
62. Lebensjahres den Beziehern eines vorgezogenen 
Altersruhegeldes (Frauen und Arbeitslose) gleich-
gestellt. 

Zum Zweiten Abschnitt 

Zu Artikel 4 bis 6 

Zu jeweiliger Nummer 1 

Durch die in der jeweiligen Übergangsvorschrift vor-
gesehene Regelung wird die flexible Altersgrenze 
für Schwerbehinderte sowie berufs- oder erwerbsun-
fähige Versicherte im Jahre 1979 auf das vollendete 
61. Lebensjahr herabgesetzt. 

Zu jeweiliger Nummer 2 

Durch die in der jeweiligen Übergangsvorschrift vor-
gesehene Regelung wird der festgesetzte Erstat-
tungsanteil der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten an die Bundesknappschaft für die 
Aufwendungen der knappschaftlichen Krankenver-
sicherung der Rentner entsprechend den Mehrauf-
wendungen aufgrund der Herabsetzung der flexiblen 
Altersgrenze in den Jahren 1979 bis 1981 auf die 
angegebenen Sätze herabgesetzt. 
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Zum Dritten Abschnitt 

Zu Artikel 7 

Diese Vorschrift enthält die Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 8 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes zum 31. Dezember 1978. Dadurch wird ermög-
licht, daß Altersruhegelder aufgrund der Neurege-
lung bereits vom 1. Januar 1979 an gewährt werden 
können. 

C. Finanzieller Teil 

Durch die vorgesehene stufenweise Herabsetzung 
der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte und 
berufs- oder erwerbsunfähige Versicherte ist in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
mit folgenden Mehraufwendungen zu rechnen: 

Jahr 	Mehraufwendungen in Millionen DM 

1979 	 130 

1980 	 300 

1981 	 360 

1982 	 410 

Die Mehraufwendungen in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung sind unbedeutend und wegen 

der besonderen Verhältnisse nicht quantifizierbar; 
sie sind jedenfalls durch die bestehenden Haushalts-
ansätze gedeckt. 

Die Mehraufwendungen in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten werden bis zum Jahre 
1981 vom Bund getragen. Dies ,wird dadurch erreicht, 
daß die Erstattungen der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten an die Bundesknapp-
schaft zu den Aufwendungen für die knappschaft-
liche Krankenversicherung der Rentner entsprechend 
den Mehraufwendungen herabgesetzt werden. Dies 
bewirkt eine Erhöhung des Bundeszuschusses an 
die knappschaftliche Rentenversicherung in gleicher 
Höhe. 

Die Minderausgaben wegen Einsparungen beim Ar-
beitslosengeld und bei der Arbeitslosenhilfe werden 
auf 45 Millionen DM im Jahr 1979, 95 Millionen DM 
im Jahr 1980, 115 Millionen DM im Jahr 1981 und 
130 Millionen DM im Jahr 1982 geschätzt. 

Außer den vorstehend dargestellten Auswirkungen 
auf die Haushalte der Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, der Bundesanstalt für Arbeit und 
des Bundes werden sich auch Auswirkungen im steu-
erlichen Bereich ergeben, die aber wegen der Viel-
zahl der das Steueraufkommen beeinflussenden Kom-
ponenten nicht mit ausreichender Sicherheit abge-
schätzt werden können und für die öffentlichen 
Haushalte im Ergebnis nur geringfügig sein dürften. 
Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau wer-
den sich nicht ergeben. 


